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VII

Vorwort zur 24. Ergänzungslieferung

Die hiermit vorgelegte 24. Ergänzungslieferung umfasst die folgenden vier Länder-
berichte, von denen zwei in die Hände kompetenter Neuautoren gelegt wurden:

Belgien

Der zuletzt 2014 aktualisierte Länderbericht für Belgien wurde erstmals von Rainer
Palm verantwortet. Der Bericht wurde grundlegend und umfassend überarbeitet und auf
den neuesten Stand gebracht. Die Änderungen sind vielfältig, sodass hier nicht alle er-
wähnt werden können. 2018 wurde etwa die Arbeit der Standesbeamten reformiert, mit
Auswirkungen auf die Eintragung in das Standesamtsregister und die Art und Weise dieser
Eintragungen. Die Regelung des belgischen gesetzlichen Güterrechts findet sich seit dem
1.7.2022 nicht mehr im früheren, sondern im neuen belgischen Zivilgesetzbuch, und
zwar unter den Artikeln 2.3.16–2.3.51.

Italien

Der Länderbericht für Italien berücksichtigt insbesondere folgende familienrechtliche
Neuerungen: Im Bereich des Adoptionsrechts hat der Kassationshof 2019 entschieden,
dass auch Alleinstehende und nichteheliche Partner ein Kind adoptieren können. Im Hin-
blick auf im Ausland durchgeführte Leihmutterschaften hat der Verfassungsgerichtshof
2021 an der generellen Ablehnung der Leihmutterschaft festgehalten und judiziert, dass
eine ausländische Entscheidung, die zwischen dem Kind und dem nicht biologisch ver-
wandten Partner des biologischen Elternteils eine Abstammung regelt, ordre-public-wid-
rig und damit nichtig ist.

Slowakei

Das slowakische Familiengesetzbuch wurde durch zwei Novellen mit Wirkung ab dem
1.1.2023 reformiert. Zu den hierdurch bedingten Neuerungen gehört insbesondere, dass
der von einem Verlobten gestellte Antrag auf Gestattung der Vertretung bei Abgabe der
Eheschließungserklärung auf einen wichtigen Grund gestützt werden muss. Außerdem
wurden das Opferschutzgesetz sowie das Gesetz über den sozialen und rechtlichen Schutz
von Kindern und die Vormundschaft verbessert. Eine Novelle des Staatsbürgerschafts-
gesetzes sieht vor, dass die slowakische Staatsbürgerschaft u. U. bestehen bleibt, wenn der
slowakische Staatsbürger eine andere Staatsbürgerschaft erwirbt. Eine Novelle des IPR-
Gesetzes führte eine subsidiäre internationale Zuständigkeit der slowakischen Gerichte in
Verfahren über Kindschaftsangelegenheiten ein, wenn das Kind slowakischer Staats-
angehöriger ist. Ende 2019 gab es zudem ein grundlegendes Urteil des Obersten Gerichts-
hofs zum Unterhaltsmaß für das nichteheliche Kind und die unverheiratete Mutter.



VIII

Südafrika

Der zuletzt 2104 aktualisierte Länderbericht für Südafrika wurde von Renate Herten-
berger fortgeführt und auf den neuesten Stand gebracht. Berücksichtigt wurden insbeson-
dere folgende Änderungen: Elternschaftspläne wurden als eigenständige Dokumente oder
Anhänge zu Scheidungsvereinbarungen eingeführt; bei Scheidungen, bei denen die ehe-
lichen Leistungen und der Unterhalt zu beurteilen sind, besteht eine Pflicht zur Offen-
legung der finanziellen Verhältnisse; die Mediation in Familienangelegenheiten wird ge-
fördert; und es wurden spezielle Familiengerichte eingerichtet.

Kiel, im März 2023 Saskia Lettmaier
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Vorwort

Herr Rechtsanwalt Jürgen Rieck hat sich sechzehn Jahre nach der Begründung des
Werks „Ausländisches Familienrecht“ alters- und gesundheitsbedingt aus der Heraus-
geberschaft zurückgezogen. Er wird demWerk aber weiterhin als Mitautor zur Verfügung
stehen. Mit der 21. Ergänzungslieferung darf ich mich Ihnen als neue Herausgeberin vor-
stellen.

Trotz eines Wechsels in der Koordination und Gesamtverantwortung wird sich inhalt-
lich wenig am bewährten Konzept des Werks „Ausländisches Familienrecht“ ändern. Das
Werk ist und bleibt in erster Linie für die familienrechtliche Praxis konzipiert. Es adressiert
Anwälte, Richter, Notare und alle anderen Juristen, die sich mit Fragen des ausländischen
Familienrechts zu befassen haben. ImMittelpunkt des Konzepts steht der einheitliche, sys-
tematische Aufbau aller Beiträge, der alle wesentlichen Fragen der praktischen Anwen-
dung des ausländischen Rechts abdeckt. Der Leser kann sich darauf verlassen, dass für jedes
Land stets dieselben Fragen – und stets an derselben Stelle – behandelt werden, was die
Orientierung innerhalb des Werks erleichtert. Aktualität und Praxisbezug stehen dabei an
erster Stelle. Als Herausgeberin bin ich ständig bemüht, ausgewiesene Experten des Fami-
lienrechts der jeweiligen Rechtsordnung für Beiträge und ihre Aktualisierungen zu ge-
winnen. Durch die im Online-Textarchiv beigefügten Gesetzestexte in Originalsprache
mit deutscher Inhaltsangabe (ausgenommen sind Texte in englischer Sprache, die ohne In-
haltsübersetzung geliefert werden) erhalten die Nutzer des Handbuchs zudem die Mög-
lichkeit, mit den Originalquellen zu arbeiten und bei Bedarf gezielt beglaubigte Überset-
zungen nur einzelner benötigter Bestimmungen erstellen zu lassen.

Für Anregungen zur Optimierung des Handbuchs sind ich und der Verlag jederzeit auf-
geschlossen und dankbar.

Kiel, im Juli 2021 Saskia Lettmaier
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